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Neues CDU-Programm 
 
Leitkultur, Familie und Soziale Markt-
wirtschaft: Neues Grundsatzprogramm 
der CDU.  
 
Im Entwurf für das Grundsatzprogramm, 
heißt es: „Die Gesellschaft hält zusammen, 
wenn sich alle auf den Boden dieser Leitkul-
tur in Deutschland stellen und sie mit Leben 
erfüllen“. Ihre „europäische Dimension“ wer-
de im Fortgang der Einigung Europas „an 
Bedeutung gewinnen“.  
 
Propagiert wird im Programmentwurf außer-
dem ein Patriotismus, der als Stolz auf das 
Gemeinwesen und Bereitschaft zu Pflichter-
füllung bezeichnet wird. „Wir bekennen uns 
ohne jede Überheblichkeit zu unserer 
„schwarz-rot-goldenen Fahne, zu unserer 
Nationalhymne und zu Symbolen der Demo-
kratie und der deutschen Einheit.“ 
 
Deutschland wird als „Integrationsland“ defi-
niert, das „attraktive Zuwanderungs- und 
Aufnahmebedingungen für gutausgebildete 
Menschen“ schaffen müsse. Wer hierzulande 
leben möchte, müsse weder Herkunft ver-
leugnen noch Wurzeln aufgeben. Wo „aber 
Menschenrechte und Demokratie in Frage 
gestellt werden“, gebe es kein Recht auf kul-
turelle Differenz. 
 
Großer Raum wird der Familie eingeräumt. 
Dabei wird Abschied von der Vorstellung ge-
nommen, der Mann sei für den Lebensunter-
halt, die Frau für die Kinder zuständig. „In 
der bürgerlichen Familie des 21. Jahrhun-
derts werden sich zumeist beide Eltern so-
wohl um die ökonomische Basis als auch um 
die emotionale Qualität der Familien küm-
mern“, heißt es. „Kinder brauchen Mutter 

und Vater in beiden Rollen.“ Familie sei ü-
berall, wo Eltern für ihre Kinder und Kinder 
für ihre Eltern Verantwortung trügen – eine 
Formulierung, die auf die Positionen  des 
NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers 
zurückgeht.  
 
Die CDU hält am Leitbild der Ehe fest. Ande-
re Partnerschaften werden toleriert, sie mit 
der Ehe zwischen Mann und Frau gleichzu-
stellen, wird von der Partei ebenso abgelehnt 
wie das Adoptionsrecht für Homosexuelle.  
 
Darüber hinaus ist die Rede davon, dass die 
„grundlegenden Ordnungsprinzipien“ der 
sozialen Marktwirtschaft wieder „in die richti-
ge Balance“ gebracht werden müssten, damit 
Wachstum und Vollbeschäftigung möglich 
würden.  
 
Im Dezember soll ein Parteitag in Hannover 
das neue Programm beschließen.  
 

 
Flughafen Tempelhof 

 
Abgeordnete von CDU/CSU, SPD und FDP 
fordern den Flugbetrieb auf dem Berliner 
Flughafen Tempelhof fortzusetzen - mindes-
tens solange bis der Flughafen Berlin Bran-
denburg Interna-
tional (BBI) in 
Schönefeld fertig 
gestellt ist.  
 
Die Bundesregie-
rung soll prüfen, 
inwiefern eine 
eingeschränkte 
Weiterführung des  
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Flugbetriebs in Tempelhof  auch über die 
Fertigstellung des BBI möglich ist.  
 
Bisher ist geplant, den Flughafen Tempelhof 
bis zum 31. Oktober 2008 zu betreiben. Die 
Offenhaltung wird von 74 Prozent der Berli-
ner sowie von führenden Bundes- und Lan-
despolitikern gefordert.  
 
 

Unternehmensteuerreform stärkt den 
Standort Deutschland 

 
In Zeiten globalen Wirtschaftens sind es vor 
allem die innovativen und ertragsstarken 
Unternehmen, die für mehr Wirtschafts-
wachstum und damit auch für mehr Beschäf-
tigung sorgen können. Für diese Unterneh-
men, aber auch für weite Bereiche des Mit-
telstandes gehören die steuerlichen Rah-
menbedingungen zu den bedeutenden 
Standortfaktoren für Investitionsentschei-
dungen. 
 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will eine 
Unternehmensteuer für Deutschland, die 
bestehende Unternehmen mit ihren Arbeits-
plätzen stärker an den Standort Deutschland 
bindet, die neue Unternehmen mit neuen 
Arbeitsplätzen anzieht und die eine gesunde 
Eigenkapitalausstattung der Unternehmen 
fördert. 
 
Nach dem Entwurf, der am 30. März 2007 in 
erster Lesung beraten wurde, wird für Kapi-
talgesellschaften der Körpersteuersatz von 
25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt. Zusam-
men mit der Absenkung der Gewerbesteu-
ermesszahl wird damit die steuerliche Ge-
samtbelastung von Kapitalgesellschaften von 
derzeit 39 Prozent auf 29,8 Prozent gesenkt. 
Dies wird nicht nur dazu beitragen, dass In-
vestieren in Deutschland wieder attraktiver 
wird, sondern ebenso dazu, dass wieder 
mehr Gewinne in Deutschland versteuert 
werden.  
 
Norbert Röttgen sagte anlässlich der Debatte 
in Berlin: „Mit der Reform der Unterneh-
mensbesteuerung haben wir einen wichtigen 
Meilenstein zur Stärkung des Unternehmens-
standortes Deutschland im globalen Wett-
streit um die besten Standortbedingungen  
erreicht. Wir erreichen mehr Wachstum und 
Beschäftigung durch bessere steuerliche 
Rahmenbedingungen.    
     
Wir erhöhen die Attraktivität des Standortes 
Deutschland im internationalen Wettbewerb.  

 
 
Gerade auch der Mittelstand als Motor unse-
rer Wirtschaft muss von der Reform profitie-
ren. Rund 3,5 Mio. kleine und mittlere Un-
ternehmen und Selbständige in Handwerk, 
Handel, Industrie, im Dienstleistungsbereich 
und den Freien Berufen sind die treibende 
Kraft für Wachstum und Beschäftigung und 
stellen 70 Prozent der Arbeitsplätze und 80 
Prozent aller Ausbildungsplätze. Die über-
wiegende Mehrzahl der Unternehmen ist als 
Personenunternehmen organisiert. Mit der 
neuen Thesaurierungsbegünstigung und dem 
Investitionsabzugsbetrag kommen nun auch 
Personenunternehmen in den Genuss eines 
ganz erheblich reduzierten Steuersatzes auf 
nicht ausgeschüttete Gewinne.  
 
Im laufenden Gesetzgebungsverfahren er-
wartet die Union noch Verbesserungen. 
 
 
Förderpolitik der Bundesregierung ge-

genüber Ostdeutschland gelungen 
 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Osten 
im Jahr 2006 um 2,8 Prozent gestiegen, in 
den alten Bundesländern hat das BIP um 2,5 
Prozent zugenommen. Im Februar 2007 ha-
ben 236.000 Menschen mehr in Ostdeutsch-
land einen Arbeitsplatz gehabt als im glei-
chen Monat des Vorjahres. Besonders positiv 
ist der Anstieg der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung. Diese stieg um zwei 
Prozent. Die Bundesregierung wertet diese 
positiven Zahlen auch als Erfolg ihrer För-
derpolitik. „Wenn dieser Weg auch in den 
nächsten Jahren weiter gegangen wird, wer-
den bis Ende des Solidarpakts II die noch 
vorhandenen Infrastrukturlücken abgebaut 
und die Vorraussetzungen für eine selbst 
tragende Wirtschaftsentwicklung geschaf-
fen“, so die Bundesregierung.  
 
Im Solidarpakt II sind Finanzzuweisungen bis 
zum Jahr 2019 festgeschrieben. Nach Anga-
ben der Bundesregierung haben die neuen 
Länder und Berlin in den Jahren 1995 und 
2001 im Rahmen des Solidarpakts I jährlich 
ca. 7,2 Mrd. Euro  so genannter Sonderbe-
darfs-Bundesergänzungszuweisungen zum 
Abbau teilungsbedingter Sonderlasten und 
zum Ausgleich zu geringer kommunaler Fi-
nanzkraft bekommen.  
 
Einer Fortschreibung des Solidarpakts nach 
Ablauf der Förderung im Jahr 2019 bedarf es 
nicht. 
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Energie- und Entwicklungspolitik stär-
ker miteinander verzahnen 

 
In einem Antrag fordern die Koalitionsfrakti-
onen eine stärkere Verzahnung von Energie- 
und Entwicklungspolitik. Die Entwicklungspo-
litik soll als eigenständiges und nachhaltiges 
Element in eine „umfassende und langfristig 
angelegte Energie-Außenpolitik“ einbezogen 
werden.  
 
Diese soll sowohl im Interesse der Entwick-
lungsländer als auch zum Nutzen Deutsch-
lands eine effiziente Energieversorgung er-
möglichen.  

 
 

Bundestag stimmt für Tornado-Flüge in 
Afghanistan 

 
Der Bundestag machte am 09. März 2007 
den Weg frei für den Einsatz von Tornado-
Aufklärungsflugzeugen in Afghanistan. Von 
insgesamt 573 Abgeordneten stimmten 405 
für die Entsendung der Flugzeuge und etwa 
500 zusätzlicher Soldaten. 157 Abgeordnete 
stimmten dagegen, 11 enthielten sich. Die 
Tornado-Flugzeuge sollen Taliban-Kämpfer 
im Süden des Landes aufspüren.  
 
Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Eckart von Klaeden rief 
im Anschluss der Debatte dazu auf, Afgha-
nistan nicht verloren zu geben. „Ohne Ent-
wicklung gibt es keine Sicherheit, ohne Si-
cherheit aber auch keine Entwicklung.“ 

 
 

Alkoholverbot für Fahranfänger 
 
Die Bundesregierung legte im April 2004 ei-
nen Gesetzentwurf vor, der ein grundsätzli-
ches Alkoholverbot für Fahranfänger in der 
Probezeit vorsieht. Mit dem absoluten Alko-
holverbot will die Bundesregierung die Zahl 
der durch Alkohol verursachten Unfälle redu-
zieren. In den vergangenen zwei Jahren ist 
die Zahl alkoholisierter Fahranfänger, die in 
einen Unfall verwickelt waren, weiter gestie-
gen.  
 
In dem Antrag heißt es: „Gerade bei Fahran-
fänger und Fahranfängerinnen ist Alkohol am 
Steuer besonders gefährlich, denn das Zu-
sammentreffen von Unerfahrenheit und Ent-
hemmung durch Alkohol erhöht das ohnehin 
schon hohe Unfallrisiko von Fahranfängern.“  
 
 

 
 
Nach dem Entwurf der Regierung handelt 
danach ordnungswidrig, „wer in der Probe-
zeit nach Paragraf 2a des Straßenverkehrs-
gesetzes als Führer eines Kraftfahrzeugs im 
Straßenverkehr alkoholische Getränke zu 
sich nimmt oder die Fahrt antritt, obwohl er 
unter der Wirkung eines solchen Getränks 
steht“. Das bestehende Straßenverkehrsge-
setz sieht eine Probezeit von zwei Jahren 
vor. Der Verstoß gegen dieses Gesetz soll 
mit einer Geldbuße in Höhe von 125 Euro 
bestraft werden. Ein Fahrverbot ist nicht 
vorgesehen – das soll weiterhin erst bei 
mehr als 0,5 Promille drohen. Alkoholhaltige 
Medikamente und Lebensmittel sind von dem 
Verbot ausgenommen.  
 
Inkrafttreten soll das Gesetz am 01. August 
2007. 
 
 

Novelle zum Zuwanderungsgesetz 
 
Das Zuwanderungsgesetz soll durch die Um-
setzung von 11 EU-Richtlinien novelliert wer-
den. Dabei hat die Union in den Bereichen 
Integration, Innere Sicherheit und Entlastung 
sozialer Sicherungssysteme erhebliche Ver-
besserungen durchsetzen können. Das vom 
Koalitionspartner geforderte Bleiberecht für 
langjährig geduldete Ausländer wurde auf 
gut integrierte Ausländer beschränkt und an 
die Bedingung geknüpft, dass diese bereit 
und in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt 
durch Arbeit sicherzustellen.  
 

Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
 
Am 15. Februar beschloss das Bundeskabi-
nett das Gemeinnützigkeitsrecht zu reformie-
ren. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion be-
grüßt dies, da es ein ureigenes Grundanlie-
gen der Union ist, bürgerschaftliches Enga-
gement stärker zu fördern.  
 
Da bürgerschaftliches Engagement noch im-
mer mit Haftungsfragen verbunden ist, 
spricht sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
dafür aus, den Schutz vor Haftungsrisiken zu 
verbessern. Ebenso soll es darum gehen, die 
Bürokratie im Vereinsrecht einzudämmen, 
um eine stärke Konzentration auf den ei-
gentlichen Vereinszweck zu ermöglichen. 
 
Überdies will die CDU/CSU den Gemeinnüt-
zigkeitsbegriff so definieren, dass er für zu-
künftige Entwicklungen offen ist und sich 
gleichzeitig von wettbewerblichen Tätigkeiten 
klar abgrenzen lässt.   
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Bundestag beschließt Rente mit 67 
 
Vor dem Hintergrund der weiter steigenden 
Lebenserwartung und sinkender Geburten-
zahlen ist die stufenweise Anhebung der Al-
tersgrenze für die Regelaltersgrenze von bis-
her 65 Jahren auf das 67. Lebensjahr eine 
wichtige rentenpolitische Maßnahme, um die 
gesetzlichen Beitragssatz- und Niveausiche-
rungsziele einhalten zu können.  
 
Nicht zuletzt deshalb ist die „Rente mit 67“ 
am Freitag, den 09. März 2007 beschlossen 
worden. Vorgesehen ist, das Renteneintritts-
alter maßvoll und in kleinen Schritten vom 
Jahr 2012 bis 2029 von heute 65 Jahren auf 
67 anzuheben.  
 
Auf die Anhebung der Altersgrenze werden 
sich die Menschen rechtzeitig einstellen kön-
nen, da diese erst ab dem Jahr 2012 erfolgt. 
In vollem Umfang betroffen von der Anhe-
bung der Altersgrenze auf 67 Jahre werden 
die Jahrgänge 1964 und jünger sein.  
 
Für Versicherte, die mindestens 45 Pflichtbei-
tragsjahre aus Beschäftigung, Kindererzie-
hung und Pflege erreicht haben, ändert sich 
nichts. Diese Personen werden weiter bereits 
mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen 
können.  
 
Die Maßnahmen im Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung werden unter Berück-
sichtigung der Unterschiedlichkeit der Sys-
teme wirkungsgleich auf das Versorgungs-
recht der Beamten übertragen.  

 
 

Gesetz zur Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen älterer Menschen – „Ini-

tiative 50plus“ 
 
Mit der „Initiative 50plus“ beabsichtigt die 
Bundesregierung eine Verbesserung der Be-
schäftigungssituation älterer Arbeitnehmer in 
Deutschland.  
 
Bestandteil der „Initiative 50plus“ ist eine 
Verbesserung der Förderung der beruflichen 
Weiterbildung von Arbeitnehmern in kleinen 
und mittleren Betrieben, die Entgeltsicherung 
als Kombilohn für ältere Arbeitnehmer, Ein-
gliederungszuschüsse für Arbeitgeber und 
eine gemeinschaftsrechtkonforme Neugestal-
tung über befristete Arbeitsverträge mit Ar-
beitnehmern ab Vollendung des 52. Lebens-
jahres.  
 

 
 

Familienpolitik der Union 
 

Familienministerin Ursula von der Leyen 
möchte mit mindestens drei Millionen Euro 
den Ausbau von 500.000 zusätzlichen Krip-
pen fördern und der bayrische Ministerpräsi-
dent Edmund Stoiber plädiert dafür, zusätz-
lich auch solche Eltern besser zustellen, die 
ihre Kinder in den ersten Jahren selbst 
betreuen. Stoiber regt an, den Sockelbetrag 
beim Elterngeld von monatlich 300 Euro aus-
zubauen.  
 
Von der Leyen lässt derzeit prüfen, ob beim 
Ehegattensplitting Eltern bevorzugt werden 
können, indem Eltern mit steigender Kinder-
zahl gestaffelte Vorteile gewährt werden.  
 
Im vergangenen Jahr hatte die große Koaliti-
on bereits eingeführt, dass jährliche Kosten 
bis zu 4.000 Euro für Kinderbetreuung von 
der Steuer absetzbar sind.   
 
 

Verbesserung des Kinderschutzes 
 
Die unionsgeführte Koalition legt mit dem 
Antrag „Gesundes Aufwachsen ermöglichen – 
Kinder besser schützen – Risikofamilien hel-
fen“ einen umfangreichen Maßnahmenkata-
log zur Bekämpfung von Kindesvernachlässi-
gung vor.  
 
Die Forderungen beziehen sich auf eine Ver-
besserung des Kinderschutzes durch den 
Aufbau von Frühwarnsystemen und frühen 
Hilfen, eine Verzahnung gesundheitsbezoge-
ner Leistungen, Jugendhilfeleistungen und 
zivilgesellschaftlichem Engagement, eine 
Verstärkung des Schutzauftrages des Staates 
sowie eine Stärkung der Erziehungsverant-
wortung.  
 
 

Hochschulpakt 2020 
 

Nach dem Willen der Koalitionsparteien soll 
die Bundesregierung auf eine erfolgreiche 
Umsetzung des Hochschulpaktes im Juni die-
ses Jahres hinwirken.  
 
Für die angestrebten 90.000 zusätzlichen 
Studienanfänger soll eine angemessene 
Betreuung geschaffen werden, bspw. durch 
mehr qualifiziertes Lehrpersonal. Die Länder 
sollen die Mittel des Bundes, die für den 
Hochschulbau vorgesehen sind, tatsächlich 
dafür verwenden.  
 


